
Am 28. April 2011 hat
der Nationalrat neue Rege-
lungen zur Vorratsdatenspei-
cherung beschlossen, die
mit 1. April 2012 in Kraft
treten. Sehen Sie die vorge-
sehen Grundrechtseingriffe
als verhältnismäßig an?

Ratz: In den Beratungen
des Justizausschusses habe
ich als Experte zu dieser
Thematik referiert. Eine der
Kernfragen war, ob es eines
richterlichen Befehls bedarf,
um „Zugangsdaten“ im Sin-
ne des Telekommunikations-
gesetzes zu ermitteln. Es
geht um verarbeitete Ver-
kehrsdaten, wie zum Bei-
spiel den Beginn und die
Dauer eines Kommunikati-
onsvorgangs, um dynami-
sche IP-Adressen zu ermit-

teln. Manche Verfassungs-
rechtler haben es als strittig
angesehen, ob solche Daten
unter das Fernmeldegeheim-
nis nach Art. 10a des Staats-
grundgesetzes fallen. So wie
Prof. Wiederin, der zu die-
sem Punkt eine ausführliche
Kommentierung geschrieben
hat, bin ich der Ansicht, dass
rein „äußere Kommunikati-
onsdaten“ nicht den Schran-
ken des Staatsgrundgesetzes
unterliegen und daher kein
richterlicher Befehl erforder-
lich ist, um diese Daten an-
zufordern. 

Soll das Staatsgrundge-
setz nicht gerade solche In-
formationen schützen?

Ratz: Geschützt werden
soll der Inhalt der Kommu-

nikation. Dies ergibt sich
eindeutig aus der histori-
schen Entwicklung des Fern-
meldegeheimnisses und aus
den parlamentarischen Mate-
rialien zu § 119 des Strafge-
setzbuches, der die Verlet-
zung des Telekommunikati-
onsgeheimnisses behandelt.
Inhaltsdaten sollen dem
Schutz des Staatsgrundgeset-
zes unterliegen, rein „äußer-
liche“ Daten hingegen nicht.
Das war auch die Absicht
des Verfassungsgesetzge-
bers. Es ist wie mit einem
Brief in einem Kuvert. Da
stehen die „Verkehrsdaten“
auch auf dem Umschlag –
der Adressat, der Absender,
die Briefmarke mit dem
Stempel, der in der Regel
aussagt, wann und wo das

Kuvert aufgegeben worden
ist. Über den Inhalt des Brie-
fes erfahren Sie hingegen
nichts. 

Gibt es somit keinen
rechtlichen Schutz für derar-
tige Daten?

Ratz: Selbstverständlich,
aber es greifen andere Be-
stimmungen ein. In diesem
Fall kommt Art. 8 der Eu-
ropäischen Menschenrechts-
konvention über die Achtung
des Privat- und Familienle-
bens zum Tragen, und natür-
lich § 1 des Datenschutzge-
setzes. Beide bieten ausrei-
chenden Grundrechtsschutz;
es besteht nur kein Erforder-
nis eines „richterlichen Be-
fehls“. Es genügt eine An-
ordnung der Staatsanwalt-
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OGH-Vizepräsident Eckart Ratz: „Compliance“-Maßnahmen sind ein „Gütesiegel“.

„Grundvertrauen ist notwendig“
Eckart Ratz, Vizepräsident des Obersten Gerichtshofs, über Rechtsfragen zur Vorratsdatenspeicherung,

gerichtliche Kontrollen und den Wert von „Compliance“-Systemen.



schaft auf gesetzlicher
Grundlage nach Maßgabe
von Notwendigkeit und Ver-
hältnismäßigkeit. Die Ver-
hältnismäßigkeit muss in je-
dem Einzelfall vom Staats-
anwalt geprüft werden. Das
ist aber kein „Freibrief“,
denn die Staatsanwälte ste-
hen unter voller richterlicher
Kontrolle. Es gibt immer ef-
fektiven Rechtsschutz mit
dem Rechtszug bis zum
Oberlandesgericht bzw. zum
Obersten Gerichtshof. 

Wie oft führen die Wege
tatsächlich bis zum Obersten
Gerichtshof?

Ratz: Zu Stammdaten und
Verkehrsdaten hat es mehr-
fach Entscheidungen des
OGH gegeben, zuletzt auch
eine im zivilrechtlichen Be-
reich, die aber die Interessen
von öffentlicher Sicherheit
und Strafverfolgung un-
berührt gelassen hat. Ein
gutes Beispiel für die Effek-
tivität des Rechtsschutzes
vor dem OGH nach einer

Entscheidung der Staatsan-
waltschaft war Ende 2010
die Entscheidung zum Re-
daktionsgeheimnis. Nach
den Aufnahmen zu einer
Fernsehdokumentation, wo
der Verdacht der Wieder-
betätigung gegen einen Jour-
nalisten erhoben worden ist,
hat die Staatsanwaltschaft
angeordnet, die betreffenden
Videobänder „sicherzustel-
len“. Der Fernsehsender hat
sich geweigert; das Oberlan-
desgericht hat die Anord-
nung der Staatsanwaltschaft
bestätigt. Der OGH hat aber
entschieden, dass durch eine
solche Maßnahme das Re-
daktionsgeheimnis verletzt
würde. Auch öffentlich
wahrnehmbare Äußerungen
fallen unter den absoluten
Schutz des Redaktionsge-
heimnisses – der Ausdruck
„Geheimnis“ ist daher ei-
gentlich irreführend. Die
Vertraulichkeit der journalis-
tischen Quelle darf in jedem
Fall auch durch strafrechtli-
che Ermittlungen nicht ge-

fährdet werden. Es war also
unzulässig, die Herausgabe
der Bänder anzuordnen.

Was für Informationen er-
hält der Staat, wenn er um
Zugangsdaten ersucht?

Ratz: Das wird mit der
neuen Rechtslage ab 1. April
2012 wesentlich klarer gere-
gelt sein. Der Oberste Ge-
richtshof hat in seiner Ent-
scheidung 11 Os 57/05z ver-
arbeitete Verkehrsdaten zur
Bekanntgabe dynamischer
IP-Adressen als „Stammda-
ten“ bezeichnet; in der No-
vellierung des Telekommu-
nikationsgesetzes wird jetzt
von „Zugangsdaten“ gespro-
chen. Verkehrsdaten sind
nach der Strafprozessord-
nung eindeutig dem Richter
vorbehalten; der Staatsan-
walt könnte nicht einfach ei-
ne Anfrage stellen. Für
Stammdaten gilt das hinge-
gen nicht. Der OGH hat fest-
gehalten, dass es sich bei der
Abfrage von bestimmten
verknüpften Verkehrsdaten,

die etwa nur Auskunft über
die dynamische IP-Adresse
geben, der Sache nach um
Stammdaten handelt. Bei
statischen und dynamischen
IP-Adressen ist es ein bis-
schen wie bei einem Auto:
In einem Fall sehe ich das
Kfz-Kennzeichen direkt, in
einem anderen Fall weiß ich
zwar, wann genau das Auto
an welcher Kreuzung gestan-
den ist, muss aber erst auf
Grund dieser Standortinfor-
mationen das Kennzeichen
herausfinden. Eigentlich „er-
mittle“ ich da nichts, denn
ich weiß bereits alles über
das Auto. 

Die Verknüpfung mit
dem Kennzeichen ist das
Problem. Das Kennzeichen
ist quasi die statische IP-
Adresse. Bei den dynami-
schen IP-Adressen weiß ich,
dass der Provider eine An-
zahl X solcher IP-Adressen
an eine Anzahl Y von Usern
vergibt, die nicht ständig alle
eingeloggt sind. Ansonsten
ist der Vorgang aber klar
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OGH-Vizepräsident Eckart Ratz: „Die Rechtsschutzbeauftragten sind unverzichtbar.“



und ich will ebenfalls nur die
Adresse. Ich verstehe daher
die Sorge nicht, die in Bezug
auf diese Verknüpfung von
einigen Seiten geäußert
wird.

Zum Teil wird behauptet,
eine solche Zuordnung sei
missbrauchsanfällig.

Ratz: Missbrauchsanfäl-
ligkeit wäre nur gegeben,
wenn derjenige, der diese
Zugangsdaten bekannt geben
soll, selbst der Ermittler die-
ser Zugangsdaten ist. Dann
nämlich könnte er im Wege
dieses Datenverkehrs auch
alle möglichen sonstigen
Verknüpfungen herstellen.
Wenn aber der Verknüpfen-
de ein Dritter ist, dem ich al-
le Informationen gebe, be-
steht keine Gefahr. Wenn ich
den Standort eines Autos
kenne, das zu einer bestimm-
ten Zeit in eine Kreuzung
eingefahren ist, und nur noch
das Kennzeichen des Autos
erfahren will, dann erfahre
ich tatsächlich ausschließlich
das Kennzeichen. 

Wenn der Staat, also die
Polizei oder die Staatsan-
waltschaft, auf Grund eines
Auskunftsersuchens „Zu-
gangsdaten“ bekannt gege-
ben bekommt, besteht ein
Geheimnisschutz, denn die
Verkehrsdaten, die dafür
verarbeitet worden sind,
werden nicht offen gelegt.
Die Verknüpfungen hat ja
ein Dritter, der Betreiber
nach dem Telekommunikati-
onsgesetz, vorgenommen –
und auch dieser ist zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet.
Ein gewisses Grundvertrau-
en in ein ordnungsgemäßes
Funktionieren der Polizei,
der Gerichte und der Tele-
kommunikationsdienste darf
vorausgesetzt werden. 

Sollte nicht auch hier gel-
ten: Vertrauen ist gut, Kon-
trolle ist besser?

Ratz: Das ist völlig klar,
aber es muss eine ausrei-
chende Ausgewogenheit
vorhanden sein. Im Zentrum

steht die Frage, inwieweit
man dem Sicherheitswesen
vertraut und inwieweit es
kontrolliert werden muss.
Wie groß ist der Grenznut-
zen, wie viel Aufwand muss
ich hineinstecken, um wel-
chen Ertrag zu bekommen?
Wenn ich sehr viele Kon-
trollmechanismen in einem
Sicherheitssystem vorsehe,
erhöht das auch die Kosten
und kann letztendlich das
System als Ganzes lahmle-
gen. Ein Grundvertrauen in
die Polizei und die Justiz ist
notwendig und es wird auch
durch Personalauswahl,
Schulungen und disziplinäre
Vorschriften gewährleistet.
Und sollte es im Einzelfall
nicht gerechtfertigt sein,
greift das Strafrecht ordnend
ein.

Welche Rolle spielt eine
gute Ausbildung der Polizei,
um das Vertrauen in die
Behörden zu stärken? 

Ratz: Eine große. Durch
eine hervorragende Ausbil-
dung von Polizeibeamten
schaffe ich letztendlich die
Grundlage dafür, dass ge-
setzliche Vorgänge so ablau-
fen, wie sie sollen. Es
kommt freilich auf die Aus-
bildungsinhalte an: Ich kann
bloße Fertigkeiten lehren
oder auch Reflexionsfähig-
keiten ausbilden – also ein
ethisch hohes Niveau ver-
mitteln. Wenn man über
Missbrauchsmöglichkeiten
spricht, muss man sich fra-
gen, auf welchen Maßstab
abgestellt werden soll. Ich
kann nicht auf Basis von ein-
zelnen Negativbeispielen ein

ganzes System aufhängen.
Dafür gibt es Stichproben,
Kontrollinstanzen und die
Gerichte einschließlich des
Obersten Gerichtshofs. 

Wo steht die Institution
des Rechtsschutzbeauftrag-
ten in einem solchen System
der Kontrollen?

Ratz: Die Rechtsschutz-
beauftragten sind unver-
zichtbar, weil sie jenen Teil
des Rechtsschutzes ab-
decken, den der jeweilige
Betroffene nicht in Form ei-
ner Individualbeschwerde
wahrnehmen kann. Es ist
eben ein „kommissarischer
Rechtsschutz“. 

Gewisse Dinge, wie ge-
heime Ermittlungsmaßnah-
men, kann man dem Betrof-
fenen nicht vorab mitteilen.
Seine Rolle übernimmt in
besonders schutzwürdigen
Fällen der Rechtsschutzbe-
auftragte. Das Gesetz schützt
– aus ganz objektiver Sicht –
gegenüber einem seine Be-
fugnisse nicht fair handha-
benden Staat. Der Rechts-
schutzbeauftragte ist damit
eine wertvolle Ergänzung zu
den Gerichten und nimmt ei-
ne andere Rolle ein, denn er
ist Partei an Stelle der Per-
son, die nicht für sich selbst
sprechen kann – etwa, wenn
Telefonate von Geheimni-
strägern abgehört werden.

Stichwort Abhören: Sie
hatten kürzlich Gelegenheit,
sich über die Telekommuni-
kationsüberwachung im BMI
zu informieren?

Ratz: Ja, ich hatte die
Möglichkeit, vor Ort mehr

über die Arbeit der Sonder-
einheit für Observation zu
erfahren. In persönlichen
Gesprächen habe ich den
Eindruck gewonnen, dass
die Arbeit sehr professionell
abläuft. Das Verständnis für
die Arbeit der Exekutive
wird durch solche Begeg-
nungen erleichtert, auch
wenn es nichts an der kriti-
schen Distanz und am kriti-
schen Respekt ändert, den
das Amt eines Richters ver-
langt. Für den 10. November
hat Innenministerin Mikl-
Leitner mich und Richterin-
nen und Richter des OGH
eingeladen, bei einem ge-
meinsamen Termin noch
mehr über die Polizeiarbeit
im Bereich der Telekommu-
nikationsüberwachung zu er-
fahren. Die Gelegenheit zu
einem solchen Treffen halte
ich für überaus wertvoll.   

Im BMI wird derzeit an
der Errichtung eines „Com-
pliance“-Systems gearbeitet.
Wie wichtig sind solche Maß-
nahmen?

Ratz: Am Obersten Ge-
richtshof bin ich unter ande-
rem mit Korruptionsstraf-
recht befasst. „Compliance“-
Maßnahmen sind ein „Güte-
siegel“. Auch wenn es sich
in erster Linie um „Soft
Law“ handelt, besteht eine
Bindung: Es sickert in die
Herzen ein und wird zum
Bestandteil des Bewusst-
seins. Ich sage bei Vorträgen
vor Polizeibeamten oft:
Wenn man etwas mit ethisch
gebildetem Hausverstand
löst, ist man auf dem richti-
gen Weg. Wie bereits ange-
sprochen, ist eine Grundvor-
aussetzung dafür eine solide
Ausbildung. In dieser muss
auf bestimmte Dinge hinge-
wiesen werden, sie müssen
sich festsetzen. Das Straf-
recht kann nicht alle Fragen
lösen; es kann die Eckpfeiler
einer Gesellschaft sichern,
aber nicht das rechtskonfor-
me Verhalten der Gesell-
schaft in seiner Gesamtheit. 

Interview: Gregor Wenda
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Eckart Ratz,
1953 in Bregenz
geboren, schloss
das Studium der
Rechtswissen-

schaften 1978 mit dem
Doktorat ab. Nach ver-
schiedenen Funktionen in
der Justiz kam er am 1.

Jänner 1997 an den Obers-
ten Gerichtshof. Im März
2011 wurde er zum Vize-
präsidenten des OGH er-
nannt. Er hat seit 2003 die
Lehrbefugnis für Strafrecht
und Strafprozessrecht als
Honorarprofessor an der
Universität Wien.
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